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Betreff:
Anfrage gem. § 28 GO des Stv. Hiestermann vom 25.01.2022 - Nutzung von land- und
forstwirtschaftlichen Flächen auf dem Gebiet der Stadt Gießen -

Anfrage:
Hintergrund: Die Stadt Gießen ist der größte Besitzer von Grund und Boden in unserer
Stadt. Dadurch bieten sich der Stadt vielfältige Möglichkeiten, die Nutzung der Flächen
in Richtung Natur- und Umweltschutz zu beeinflussen.

Fragen
„In diesem Zusammenhang bitten wir den Magistrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen, wobei die Antworten nach Kernstadt Gießen und Stadteilen zu
differenzieren sind:

1. Wie groß sind die

a. landwirtschaftlichen
b. forstwirtschaftlichen

Flächen, die sich im Besitz der Stadt Gießen befinden.

2. Wie viel % dieser

a. landwirtschaftlichen
b. forstwirtschaftlichen

Flächen sind an wie viele Pächter:innen verpachtet?

3. Auf ca. wie viel % der von der Stadt Gießen selbst bewirtschafteten

a. landwirtschaftlichen
b. forstwirtschaftlichen

Flächen erfolgt die Bewirtschaftung nach ökologischen Kriterien?

4. Auf ca. wie viel % der von Pächter:innen bewirtschafteten
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a. landwirtschaftlichen
b. forstwirtschaftlichen

Flächen erfolgt die Bewirtschaftung nach ökologischen Kriterien?

Sofern nicht alle von Pächter:innen bewirtschafteten Flächen nach ökologischen
Kriterien bewirtschaftet werden:

5. Welche rechtlichen Möglichkeiten sieht die Stadt Gießen, von den Pächter:innen
ihrer

a. landwirtschaftlichen
b. forstwirtschaftlichen

Flächen die Bewirtschaftung nach ökologischen Kriterien zu verlangen?

6. Wurden diese rechtlichen Möglichkeiten bisher ausgeschöpft?
Wenn nein,

a. warum nicht?
b. plant der Magistrat, diese Möglichkeiten auszuschöpfen?

i. Wenn nein, warum nicht?
ii. Wenn ja, bis wann soll dies erfolgen?“


